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vergrößert werden dergestalt, da{fß ‚auctoritates“” un:! ‚nomina” 1n jJe einer Liste-
mengefafst siınd Dı1e Ausstellungen schmälern nıcht das Verdienst der Edıtıion, iıne
HU historiographische Sıtuation der Philosophie chaften BERNDT

HERNÄNDEZ, KRAMÖN, Derechos humanos Francısco de Vıtorı1ia. Antologia (Bıblıoteca
Dominıicana Salamanca: Editorial San Esteban 1984 234
Dıie iberische Welt hat des 500 Geburtstages des 1485 geborenen großen Dominıka-

ers un Begründers des Völkerrechts in zahlreichen Veranstaltungen und Veröffentli-
chungen gedacht. FEıne dieser Publiıkationen 1St die vorliegende Anthologie von Texten
Vitorı1as ZUr Frage der Menschenrechte, dıe VO H.. Hıstoriker in San Esteban (Sala-
manca); zusammengestellt un: kommentiert, SOWIEe mıiıt einer Einführung In Vıtorıias
Leben un: Werk versehen wurde 1—38) Ausgangspunkt der Völkerrechtslehre X
tOr1As dıe 1m „Goldenen Zeıtalter“ aufgeworfenen Fragen ach den legıtımen
Rechtstiteln der spanıschen Eroberung der Neuen VWelt, die ın den Nur ach Schüler-
mitschriften überlietferten „relectiones” (Sondervorlesungen aktuellen Fragen) be-
handelte, VOT allem 1n den berühmten Vorlesungen „De indıs“ und „De Jure belli“
(1539) Im Rahmen des 1er entwortenen Systems einer Kolonialethik entwickelte Vı-
tor1a dıe modern anmutenden Ideen eınes „orbıs” der Völkergemeinschaft, eınes „JUS
inter gentes”, der Rechtssubjektivität des Staats, einer internatıonalen Gerechtigkeıt.
Damiıt die Grundzüge eınes Rechtsinstruments ZUuUur Sicherung der Menschen-
un: Freiheitsrechte vorgedacht. bietet In Kap eiıne systematisch geordnete
Auswahl kurzer Texte aus den Relectiones, ber auch A4US dem Thomas-Kommentar
un! 4Uus$ den Moralsentenzen. Im einzelnen werden behandelt: Der Mensch als Person
un: In seınen Beziehungen ZUuU anderen, die Famılıe, die Gesellschaft, die Macht, die
Gesetze, das Eıgentum, die kirchliche Macht, dıe internatıonale Gemeinschaft, der
Krıeg, das Protektorat. Im Anhang findet INn iıne hilfreiche Kurzfassung, deren 126
Artıkel sıch WwW1e eın Grundsatzdokument der Vereinten Natıonen 1m Jahrhundert
lesen. Wenn 180028  . das Zeıitkolorit einmal wegstreıcht, bleıibt eın Kern ethisch-rechtli-
her Bestimmungen mıiıt zukunftsträchtiger Aktualıtät, welche die hıstorıische Mühe al-
lemal lohnt. SIEVERNICH

KERSTING, WOLFGANG, Wohlgeordnete Freiheit. Immanuyel Kanlts Rechts- und Staatsphilo-
sophıe (Quellen und Studien SEL Philosophıe 20) Berlin/New ork de Gruyter
1984
/Zuerst se1l Anerkennung tür Stil un Ausdruckstorm ausgesprochen. Der Leser trıfft

auf keine Füllsel, ermüdende VWıederholungen un! autf keine verquollenen Satzketten.
Jedes Wort 1Sst vielmehr SOTgSam ausgewählt, griffigen un plastischen Formulijerun-
SCH mangelt nicht, un: jeder atz 1St auf seine notwendigste Aussagegestalt hın DC-
formt. Der Leser wırd zu langsamen Vorwärtsgehen CZWUNSCH, doch sollte
dafür dankbar se1n, enn auf diese Weıse erschlie{fit sıch die vorlıiegende Arbeit miıt
bleibenderem Gewinn. S1ıe stellt sıch als deutschsprachige, hıstorisch-systematl-
sche Gesamtdarstellung der Rechtsphilosophie Kants vor un „1St nıcht einıge auf-
fällige Interpretationsthesen herumgeschrieben“ (VID) Absıcht 1St, „1mM Rahmen einer
textanalytısch vorgehenden und problemoriıentierten Rekonstruktion der tragenden
Argumente und verbindenden Argumentationsschritte der ‚Metaphysischen Anfangs-
gründe der Rechtslehre‘ und der 1er Zu ersten Mal ausführlich herangezogenen
Vorarbeiten Kants ZU Privatrecht un! um öttentlichen Recht (Akademie-Ausgabe

un: dıe Architektonik der rechtsphilosophischen Konzeption Kants und die
statısche Verklammerung ihrer Teıle siıchtbar“ machen (VII f.) Neben der Rekon-
struktion verfolgt das Zıel, ıne Ortsbestimmung der „Rechtslehre” innerhalb des
Werkes VO Kant vorzunehmen un Kants Entwurf miıt denen der Klassıker der neu-
zeitlichen politischen Philosophie vergleichen. Über das Resultat werden WIr
gleich unterrichtet: „Erst der problembezogene Vergleıich läßt den philosophischen
Rang der Rechtsphilosophie Kants deutliıch werden un zeıgt die Überlegenheıt der
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transzendentalphilosophischen Methode ber das legeshierarchische Naturrechtsden-
ken un!: den staatsphılosophıschen Kontraktualiısmus“

Die Arbeıt hält sıch den Autfbau der „Rechtslehre“”, gliedert sıch damit ın dreı
Teıle Rechtsbegründung, Privatrecht un: Staatsrecht. eıl stellt dıe Rechtsbegrün-
dung Kants ın ausführlichen Analysen VO  r Wenn die klare, einprägsame un: gründlı-
che Darstellung systematısch wıedergegeben werden darf,; hat sS1e bei dem Menschen

beginnen, welchem auf Grund seiner Vernunftnatur un: der 1n ihr fundierten DPer-
sönlıchkeıt und Würde eın angeborenes Freiheitsrecht zukommt 93). Dieses Freiheits-
recht 1st mıt dem der anderen Menschen vermitteln. „ Die Freiheit des anderen (1st
nıcht) absoluter Bezugspunkt”, enn „dann wAare eine jede seıne Freiheitsausübung ein-
schränkende Handlung unrecht“”, sondern das Gesetz, welches „als allgemeınes Gesetz
der Handlungsfreiheit die Bedingungen gleicher Freiheit für alle  “ (5) formuliert. Das
Rechtsgesetz 1st keine „koexistenztechniısche Verstandesregel” IX vielmehr eın prak-
tisches Vernunftgesetz, welches jedoch nıcht och einmal irgendeinen 7Zweck verfolgt.
Es bezieht Freiheit mI1t Freiheit aufeinander nach den Kriterien der Allgemeinheit,
Gleichheıit un: Wechselseitigkeit. Dem Recht 1Sst Außerlichkeit, Gesinnungsgleichgül-
tigkeıt und Erzwingbarkeıit eıgen. EsS 1l efolgt werden, gyleich Aa4aus welchen Motiven:
„Für das allgemeıne Rechtsgesetz 1St als Rechtsgesetz die moralisch-praktische Fol-
genlosıgkeıt des ihm als sıttlıchem (sesetz anhaftenden Verbindlichkeitsanspruch kon-
stitutiv“ Z7X Wıe wiırd der „Zwang“ aufgefalßt? S 1St keineswegs 5 da{fß die
Triebtfeder-Leerstelle LUr durch den Zwang besetzt werden kann, es 1St ber einsichtig,
da die rechtliche Vernunftgesetzgebung auf den Zwang ausgerichtet ISt, da{fß S1e dort,

die ethische Gesetzgebung ihren Befolgungsmodus testlegt, NUur darum eın Vakuum
läßt, der Möglichkeıit der Erzwingbarkeit rechtlich gebotener Handlungen eınen
Platz schaffen“ 53) Und ZUr Verdeutlichung erfolgt der 1NnWwelIls: „Der Zwang 1St
ber nıcht ın analoger Weıse Bestandteil des Rechtsgesetzes, h- die rechtliche (Ge-
setzgebung der Vernunft tauscht nıcht die Idee der Pflicht den Zwang AaUs,
schliefßt nıcht den Zwang in ihr (Gesetz eın WI1€e die ethische Gesetzgebung dıe Idee der
Pflicht ın ihr (Gesetz einschließt. Anderntalls würde Zwangsanwendung selbst ZUr
Pflicht werden un: eın Rechtsverzicht die Qualität eıner sıttlıchen Verfehlung besıt-
zen  66 33) Derjenige, den Zwang angewendet wiırd, mu{fß sıch lassen: „Der
Weg VO  - der ethischen Selbstverpflichtung über dıe rechtliche Fremdverpflichtung
ZU rechtmäßsigen Gezwungenwerden 1St. eın Weg 1n dıe Außerlichkeit und Unfreiheıit,
gesaumt VO  >; Wel verpaßten ancen“ (78), enn eiınmal bestand eın Defizit moralı-
scher Spontaneıtät, Zu anderen wurden die Gründe der rechtlichen Fremdverpflich-
tung nıcht akzeptiert; dıe Vernunft 1e1 sich nıcht auf dem Wege kommunikatıiver
Vermittlung konstituieren Z9) Wıe ält sıch NUu: „dıe Welr des Rechts“ verstehen? S1e
„1St eın symmetrisches, rezıprok strukturiertes und jede Fremdherrschaft ausschliefßen-
des Beziehungsgefüge zwıschen Freien uUun! Gleichen; sowohl die taktısche Freiheits-
verteılung kontingenter Machtverhältnisse als uch die posıtıv-rechtlich sanktionıierte
Privatherrschaft VO Menschen ber Menschen wıderspricht dem Recht“ 924) Nel-
SNNS Kritik Kant trıfft deshalb überhaupt nicht, WECNN behauptet, eıne jede DESELZ-
liche Ordnung würde ohl diesem Ertordernis gerecht (6) Das Rechtsprinzip Kants,
eine „Vernunftregel, mıt deren Hılte sıch Recht un: Unrecht prilor1 unterscheiden las-
sen 6), besorgt die Aufgabe, die Rechtsmacht gleich verteılen, welche auf dem Je-
dem zukommenden und gegenüber jedem geltend machenden ursprünglichenFreiheitsrecht ufruht 96) Aus diesem angeborenen Freiheitsrecht leitet Kant ber
keine Menschenrechte ab un: stellt keinen Katalog VO Persönlichkeitsrechten eiCc
auf. „Jede Vermehrung des angeborenen Rechts auf Freiheit, die ber eıne Herausstel-
lung seiner analytıschen Bestandteile der Gleichheit un: Selbständigkeit hınausginge,müfte sıch auf materı1ale Elemente, aut Bedürfnisse, Interessen, Zwecke etC: berufen,
und damıt dıe reine Vernunft als Fundamen!: des Menschheitsrechts zerstören. Miıt der
Verengung des Bereichs des natürlichen Menschenrechts auf die rechtsgesetzlich be-
stımmte iußere Freiheit steht Kant In der Geschichte des Menschenrechtsgedankens
ohl eINZ1Ig da“ DL In diesem eıl geht ausgiebig auf die „Interpretation des Ver-
hältnisses VOoO  « Moralphilosophie und Rechtsphilosophie In der Kant-Literatur“ eın
(35 {f.) Dieses Kapıtel W1€e dieses Buch seılen allen denen empfohlen, welche der kantı-
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schen „Rechtslehre“ einen vorkritischen Charakter unterstellen der VO  —_ einem In iıhr
anzutreftftenden „recht unkritischen, in wesentlichen Punkten rationalıstischen Natur-
rechtsstandpunkt” sprechen, WI1€e die ANSONSTLEN vorzügliche „Einführung in dıe
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart” (hrsg Kaufmann un

Hassemer, Aufl., 1985, 55 TUL.
Unter handelt ber die Besitz- un: Eigentumslehre Kants. Sorgsam sind A4Uus

Kants Werk anthropologische Daten zusammengestellt, welche VO'  —_ dem notwendıgen
Ausgreifen des Menschen ber dıe VO seiner Physıs bestimmte un festgelegte Reich-
weıte un: Beherrschungssphäre hinaus sprechen (122E Prägnant tormulıert D da
das innere un: angeborene Meın VO  —_ dem aufßeren Meın abhängıg sel, deutlicher hätte

allerdings betonen können, da: Kant VO' dem Können auf eın Sollen schließt; weıl
der Mensch Mehr rähıg ISt, als seıne Physis ihm 1n jedem Moment erschliefßt, hat
uch das Recht „ZUum Gebrauch VoO Wıllkürgegenständen ber den Bereich des physi-
schen Besıitzes hinaus“ Würde diese Freiheit beschnitten, gyınge Freiheit gyanz
Cter. Dieses Ausgreıiten ann kein Recht schaffen, 1sSt doch eın eigenmächtiger,
einseltiger Akt „Kants LehrePHILOSOPHIEGESCHICHTE  schen „Rechtslehre“ einen vorkritischen Charakter unterstellen oder von einem in ihr  anzutreffenden „recht unkritischen, in wesentlichen Punkten rationalistischen Natur-  rechtsstandpunkt“ sprechen, wie es die ansonsten vorzügliche „Einführung in die  Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart“ (hrsg. v. A. Kaufmann und  W. Hassemer, 4. Aufl., 1985, 55) tut.  Unter B handelt K. über die Besitz- und Eigentumslehre Kants. Sorgsam sind aus  Kants Werk anthropologische Daten zusammengestellt, welche von dem notwendigen  Ausgreifen des Menschen über die von seiner Physis bestimmte und festgelegte Reich-  weite und Beherrschungssphäre hinaus sprechen (122 ff.). Prägnant formuliert K., daß  das innere und angeborene Mein von dem äußeren Mein abhängig sei, deutlicher hätte  K. allerdings betonen können, daß Kant von dem Können auf ein Sollen schließt; weil  der Mensch zu Mehr fähig ist, als seine Physis ihm in jedem Moment erschließt, hat er  auch das Recht „zum Gebrauch von Willkürgegenständen über den Bereich des physi-  schen Besitzes hinaus“ (125). Würde diese Freiheit beschnitten, ginge Freiheit ganz un-  ter. Dieses Ausgreifen kann kein Recht schaffen, ist es doch ein eigenmächtiger,  einseitiger Akt. „Kants Lehre ... bringt ... zum Ausdruck, daß rechtliche Verhältnisse  sozialer Natur sind und nicht durch eigenmächtige Akte einseitig konstituiert werden  können“ (165). Nötig ist deshalb die Einführung des synthetischen Prinzips der Verei-  nigung der Willkür aller Menschen zu einer gemeinschaftlichen Willkür, wodurch al-  lein die Erweiterung der Rechte der Menschen möglich ist (vgl. 23,327). „Indem sich in  der Idee alle verpflichten, einander hinsichtlich der Freiheit im Gebrauch von Sachen  nicht auf die Naturbedingungen des Besitzes einzuschränken, garantieren sie einander  die Freiheitsstellung gegenüber Sachen, die jedem nach dem Vernunftpostulat prinzi-  piell zukommt“ (149). Da Verfügungen aber nur wiederum über rechtlich Verfügbares  zu Recht getroffen werden können, muß „dieses Denkmodell aus innerer Konsequenz  neben der Idee des synthetisch-allgemeinen Willens die Idee eines ihm korrespondie-  renden Gemeinbesitzes“ entfalten (149f.). Wie aber kommt der Mensch in den Ge-  meinbesitz? K. erklärt: „Die Inbesitznahme des mir ursprünglich-rechtlich zustehen-  den Platzes beginnt nicht erst als Freilandbesetzung; sie beginnt mit der Geburt. Das  Geburtsereignis ist Besitznehmung, das Geborenwerden besitztheoretisch als empiri-  sche Apprehension interpretierbar. Der menschliche Eintritt in die Welt ist Rechtsaus-  übung, das für die menschliche Freiheit schlechthin Skandalöse, die Unverfügbarkeit  des eigenen Anfangs, wird so selbst unter Freiheitsgesetz gestellt“ (152). Es ist nicht das  geringste Verdienst, das dem Autor gebührt, wenn er in diesem zweiten Teil sich mit  John Lockes Besitz- und Eigentumslehre intensiv auseinandersetzt. Locke läßt durch  Okkupation, aber vor allem durch die Arbeit und Bearbeitung Eigentum entstehen.  Dazu K.: „Okkupation und Arbeit sind für Kant bar jeder rechtlichen Eigenbedeutung;  sie besitzen lediglich Zeichencharakter; mit ihnen beginnt das äußere Recht als ein be-  stimmtes, sie begründen es aber nicht, sondern subsumieren nur einen Gegenstand un-  ter das synthetisch-apriorische Gesetz des intelligiblen Besitzes und den Zueignungs-  willen der vereinigten distributiven Willkür“ (XI). Damit rückt „die apriori vereinigte  Willkür in den Rang einer notwendigen Rechtsbedingung des Eigentums“ (XI). Der  Staat muß damit anderes sein als ein „Nachtwächterstaat“, eine Institution, die gleich-  sam von außen her das von ihm zu respektierende Eigentum zu schützen hat. Für Kant  muß der Staat „als zu aktualisierende Geltungsbedingung eigentumsrechtlicher Befug-  nisse zu einem integralen Bestandteil der Eigentumstheorie selbst werden“ (XIf.).  „Kants Eigentumskonzeption ... verlangt nach der Konstituierung des status civilis, da  das formale Vernunftrecht selbst für gutartige und rechtliebende Naturzustandsbe-  wohner keine Basis für eine einvernehmliche Regelung von Rechtsstreitigkeiten bietet“  (157£.). Wieviel aber darf ein jeder aus diesem Gemeinbesitz an sich nehmen? Das  Recht verfolgt keinen Zweck, dies wurde schon gesagt. „Die ‚Unbestimmtheit in Anse-  hung der Quantität sowohl als der Qualität des äußeren erwerblichen Objekts‘ (6, 266)  ist der Preis, den die auf jede teleologische Unterstützung verzichtende freiheitstheore-  tische Fundierung des Eigentumsrechtes entrichten muß“ (157). Es gibt keine Theorie  der Aneignungsschranken, die ‚Idee der vereinigten Willkür‘ ist „ir‚1different gegenüber  inhaltlichen Problemen der Verteilungsgerechtigkeit“ (147).  T  Der dritte Teil „Das Staatsrecht“ knüpft die Vergleiche intensiv zwischen Kant,  Dbringt AAr Ausdruck, da: rechtliche Verhältnisse
sozıaler Natur sınd und nıcht durch eigenmächtıige kte einseltig konstitulert werden
können“ Nötıg 1St deshalb die Einführung des synthetischen Prinzıps der Vere1i-
nıgung der Willkür aller Menschen eıner gemeıinschafttlichen VWıllkür, wodurch al-
leın die Erweıterung der Rechte der Menschen möglıch 1St (vgl 23 327) „Indem sıch In
der Idee alle verpflichten, einander hıinsıchtlich der Freiheıit ım Gebrauch VO  — Sachen
nıcht auf die Naturbedingungen des Besıtzes einzuschränken, garantıeren S1e einander
die Freiheitsstellung gegenüber Sachen, die jedem ach dem Vernunftpostulat prinz1-
pıell zukommt“ IJa Verfügungen ber Nnu wıederum über rechtlich Verfügbares

Recht getroffen werden können, mu{ „dıeses Denkmodell 4aus innerer Konsequenz
neben der Idee des synthetisch-allgemeinen Wıllens die Idee eines iıhm korrespondie-
renden Gemeinbesitzes“ enttfalten (149 E Wıe ber kommt der Mensch 1n den (36-
meınbesıitz? erklärt: „Die Inbesitznahme des mir ursprünglich-rechtlich zustehen-
den Platzes beginnt nıcht erst als Freilandbesetzung; S1e beginnt mıt der Geburt. Das
Geburtsereign1s 1St Besitznehmung, das Geborenwerden besitztheoretisch als empir1-
sche Apprehension interpretierbar. Der menschliche Eıintritt in die Welt 1St Rechtsaus-
übung, das für die menschliche Freiheit schlechthin Skandalöse, dıe Unverfügbarkeıt
des eigenen Anfangs, wiırd selbst Freiheitsgesetz gestellt” 52) Es 1St nıcht das
geringste Verdienst, das dem Autor gebührt, wWenn In diesem zweıten eıl sıch mıiıt
John Lockes Besıitz- un! Eigentumslehre intens1ıv auseinandersetzt. Locke äfßrt durch
Okkupatıon, ber VOT allem durch dıe Arbeit und Bearbeıtung Eıgentum entstehen.
Dazu „Okkupatıon un: Arbeıit sınd fur Kant bar jeder rechtlichen Eigenbedeutung;
s1e besitzen lediglıch Zeichencharakter; mıiıt ıhnen beginnt das äiußere Recht als eın be-
stımmtes, s1e begründen CS ber nıcht, sondern subsumieren NUr einen Gegenstand
ter das synthetisch-apriorische (Gesetz des intelligıblen Besitzes un! den Zueignungs-
wıllen der vereinıgten distrıbutiven Wıllkür” (XU) Damıt rückt „dıe aprıorı vereinigte
Wıillkür In den Rang einer notwendıgen Rechtsbedingung des Eıgentums” (XD) Der
Staat MU: damıt anderes seın als eın „Nachtwächterstaat”, iıne Instiıtution, dıe gleich-
Sa VO  — außen her das VO iıhm respektierende Eıgentum schützen hat Für Kant
MUu: der Staat „als aktualısıerende Geltungsbedingung eigentumsrechtlicher Befug-
nısse einem integralen Bestandteil der Eigentumstheorie selbst werden“ (AI $}
„Kants Eıgentumskonzeption verlangt ach der Konstituierung des STAaLus cıvilıs, da
das formale Vernunttrecht selbst für gutartıge und rechtliebende Naturzustandsbe-
wohner keine Basıs für ıne einvernehmlıche Regelung VO Rechtsstreitigkeiten bietet“
(5743 1evıel ber darf eın jeder Aaus diesem Gemeıinbesıitz sıch nehmen? Das
Recht verfolgt keinen Zweck, 1€es wurde schon geESaART „Dıie ‚Unbestimmtheıit in Anse-
hung der Quantıität sowohl als der Qualıität des iußeren erwerblichen Objekts‘ (6, 266)
1St der Preıs, den die auf jede teleologısche Unterstützung verzichtende freiheitstheore-
tische Fundierung des Eigentumsrechtes entrichten mu(t“ Es o1bt keine Theorie
der Aneıignungsschranken, die ‚Idee der vereinıgten Wıillkür‘ 1St „i1;1different gegenüber
inhaltlıchen Problemen der Verteilungsgerechtigkeıit”

Der dritte eıl „Das Staatsrecht“ knüpft die Vergleiche intensiv zwischen Kant,
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Locke, Hobbes un Rousseau DNas Urteil des Autors IST WIC den SONSLigen Teılen
PrazZlsc und klar Während „Leviathan „das Eıgentum 1NC VO Staat geschaffene,
alleın POSITLV rechtliche Instiıtution SCe1 für Locke hingegen der Staat CIMn Instrument
des Staates, gilt für Kant „dıe VO keinem pragmatisch utilitarıstiıschen Argument SC-
trübte geltungstheoretische Verschränkung VO'  — Eıgentum un: Staat” Staat
könne NUur SCIN, weıl die Möglıichkeıt VO Besıtz gebe, diesen ber mache staatliıche
Gewalt überhaupt erst sıcher der handele sıch be1ı Hobbes dıe I)rama-
tik VO:  3 Leben un Tod be1 Kant JENC VO Recht un Gewalt, letztere wiırd nıcht
als todbringende sondern als rechtswıdrıge un! rechtsverhindernde thematisıert
der anders als dıe neuzeıtliche Naturrechtstheorie gehe Kant nıcht VO der Souverä-

des Individuums AaUuUs, das sıch durch Vertrag bınde un: durch Vertrag den Staat
gründe Dieser legitimationstheoretische Rekurs auf die sıch selbst bıindende indıyıdu-
elle Freiheit ıIStU . überflüssıg, WenNnn ohnehin alle PT1ON hinsıchtlich des außeren C322
brauchs ihrer Freiheit auf die Bedingungen ihrer Übereinstimmung MmMIt

möglıchen allgemeıinen Gesetz verpiflichtet sınd, un: jedermann jeden das Recht
hat, ıh: ZUrFr Einhaltung dieser Bedingungen verpflichten“ Ist ber nUu die
Überwindung des Naturzustandes unbedingt rechtlich geboten, weıl der Mensch die-
SCIH' 7Zustand der Negatıon des Rechts verlassen mufß, wiırd der Vertrag „Treı für 1Ne€e
andere Aufgabe un die Gestalt vernuntftrechtlichen Urganısa-
LLONSNOTFTM des des Rechts überhaupt wıllen einzurichtenden un seiner rechtlı-
hen Notwendigkeıit unabhängıg VO  — jedem Vertrag ausweisbaren SLAatLus cıvılıs der
Vertrag IST dıe vernunttrechtliche Verfassung des Staates, die NOrmMAaLıve Binnenstruk-
iur des alleın ach Vernunftbegriffen entwortenen Rechtszustandes“ Der STAatLus
cıvılıs Organısıert sıch den dreı Prinzıpıen VO'  — Freiheıit, Gleichheit un Selbstän-
digkeıt (235 $ Wertvolles findet sıch ı den Fufßnoten: die Überzeugung VO  s der
Unmöglıchkeıit Prinzıp Gemeinwohl (läßt) sıch geradezu als der rechtstheoreti-
sche Gehalt der Kantschen Staatsphilosophie UC«CcC bezeichnen“ (ZI) 64) Uun! „Mıt
Kant können alle dıe Freiheitsräume VO  — Individuen einschränkenden Menschenbil-
der, uch das des Grundgesetzes, den Verdacht rechtswidrıger Freiheitsein-
schränkung gestellt werden (237 67) Souverän spricht der Autor der Arbeıt VO

Lut Freiheit un: Gleichheit Di1e Aktualıtät politischen Denken Kants (1978) abh
ant gELFCU interpretleren, enn Kant SCl VO  e} sSsECEINCM tormal treiheitlichen An-
Satz her nıcht materı1ale Gerechtigkeıit soz1ıale Gleichheıit un: das Anlıegen des

Spater genannten Sozıialstaates Als sehr gelungen dürfen dıe
Ausführungen des Autors ZAT Selbständigkeıt bezeichnet werden „Di1e Vorstellung,
dafß soz1ıal Abhängige nıcht ZUr Aktivbürgerschaft zugelassen sınd WTr für Kant
selbstverständlich da{fß ihm ihre Unverträglichkeıit MTL dem Vertragskonzept nıcht
siıchtbar wurde Es 1ST unhistorisch gedacht, dem Selbständigkeitstheorem Kants

Reformulierung überkommenen Rechtsprinzı1ps den Versuch des Wırt-
schaftsbürgertums erblicken, mıiıttels politischer Entmündıgung der Lohnarbeiter
sıch die durch Emanzıpatıon MIL freigesetzten gesellschaftlichen Kräften

behaupten un Macht festigen Kant der gleichsam „gedankenlos
C1IiNC Tradıtion angeknüpift habe, dıe den Prinzıpien SCINCT „Rechtslehre dıa-

metral entgegenstand schränkte jedoch Selbständigkeıt NIC auf ökonomische Autarkıe
CIMn (254 99) un betreite die Unselbständigkeıt VOoO ihrem „Schicksalscharakter
„Jeder ann sıch Selbständigkeıt verschatten“ Aut die Fülle der anregenden Aus-
legungen den Kap „Souveränıtät un Gewaltenteijlung (258 tt un „Herrschafts-
ftorm un Regıierungsart (275 ff kann ler nıcht CINSC:  BC werden Nur auf 1Ne

der vielen Linıien, welche der Autor aufdeckt SsC1 aufmerksam gemacht die Wandlung
der sıch neutral gebenden Staatsformenlehre dem Dualısmus „Demokratie Des-
o welcher ZUuUr Parteinahme autffordert (278 f uch etzten Kap „Die Ver-
bindlichkeit POS1IUVEN Rechts und das Wıderstandsverbot (311 tt mangelt CS nıcht
gründlıchen Auseinandersetzungen un geistreichen Apercus Der Autor geht auf
Christian (Garves un:! Hella Mandts Kritik Kant C1inNn „Denkt IMNa  ; den Garveschen
Ansatz DUr konsequent durch ann bemerkt Man, da{fß das Problem des Wiıderstands-
rechts als eın normatıv-rechtliches verschwindet und Stelle handlungsstrateg1-
sche, erfolgskalkulierende Erwägungen treten, die sıch nachhinein als richtig der
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P”PHILOSOPHIEGESCHICHTE

talsch erweısen können 2259 „Die Rechtsvernunft abstrahiert VO allen
empirischen-zuftälligen Bestimmungen der Widerstandssituation undPHILOSOPHIEGESCHICHTE  \  falsch erweisen können ...“ (323f., n. 225). „Die Rechtsvernunft abstrahiert von allen  empirischen-zufälligen Bestimmungen der Widerstandssituation und ... fragt nur, ob  Widerstand überhaupt mit den Prinzipien des reinen Staatsrechts vereinbar ist“ (323).  Kant habe, so zu Recht der Autor, die Gehorsamspflicht von der rechtlichen Qualität  der staatlichen Herrschaft abgetrennt und erstere unabhängig konstituiert, denn „mit  jedem Widerstand ... bricht die Gewalt in die staatliche Ordnung ein, verkehrt sich  diese in die Gesetzlosigkeit des Naturzustands, und allein aus diesem Grund ist jede  Form aktiven Widerstands illegitim, gleichgültig, welche Motive die ihn Betreibenden  bewegen, welche Ziele sie mit ihm verbinden“ (328). Doch treibt der Autor die Frage  weiter: wie ist es, wenn die staatliche Ordnung selbst zerstört ist? „Wenn ... ein Herr-  scher diese Ordnung selbst zerstört, sich aus der friedensstiftenden Position der Über-  parteilichkeit und gesellschaftlichen Neutralität herausbegibt und damit zu einem mit  staatlichen Machtmitteln bewaffneten Privatmann wird, ... dann haben wir keinen  bürgerlichen Zustand mehr vor uns, in dem Ungerechtigkeit herrschen würde, sondern  einen gewaltunterworfenen Naturzustand“ (337). Die Gehorsamspflicht wird gegen-  ä  standslos. Daß dieser kantische Ansatz die Diskussion über Parteilichkeit, Gewalt etc.  offenläßt und nicht schließt, sei am Rande vermerkt und leitet gleichzeitig zur Bewer-  tung der vorliegenden Arbeit über. Sie darf als ein Werk bezeichnet werden, das für das  Studium der kantischen Rechtsphilosophie unentbehrlich sein wird. Licht wirft diese  Arbeit zugleich auf wichtige Entwicklungslinien der neuzeitlichen Staats- und Rechts-  philosophie. Die gründlichen Auseinandersetzungen mit der Sekundärliteratur können  dem Leser so zu wichtigen Orientierung gereichen.  Nur Minimalia seien angefügt, Fragen, Bemerkungen, nicht eigentlich Kritik. Soll es  é  wirklich „Keuschheitsverbot“ (191) heißen? Bedauerlich ist, daß die Ausführungen  Kants zum Straf- und Begnadigungsrecht, im besonderen zur Todesstrafentheorie  keine Kommentierung erfuhren. Diese Lücke wird der Autor vielleicht selbst bald  schließen. Drittens: es handelt sich nicht um eine - im modernen Sinne verstanden —  kritische Kommentierung. Seite für Seite, und ich hoffe, die hier wiedergegebenen Zi-  tate bezeugen das hohe Maß an Einfühlungsvermögen des Autors in die oft spröden  und kargen Ausführungen Kants. Daß die kritische Bewertung nicht fehlt, soll ein klei-  ner Katalog bezeugen: Kants Neudefinition der Pflichten „kann nicht überzeugen“  (81). Auf den „kompositorisch unausgewogenen siebten Paragraphen“ wird S. 136 hin-  gewiesen. Bei der Behandlung des „auf dingliche Art persönlichen Rechts“ bezeugt der  Autor sein Unverständnis für die Aufnahme der gesinderechtlichen Selbstvermietung  in die „Rechtslehre“. Wie lasse sich diese begründen? „Kant hat es nicht gezeigt“ (196).  Unzufriedenheit äußert der Autor auch gegenüber dem definitorischen Vorgehen  Kants bezüglich des Staatsbürgerbegriffs, denn Kant weise empirischen Merkmalen  rechtserhebliche Bedeutung zu: „Die politische Privilegierung der Selbständigen ist als  konstitutives staatsrechtliches Prinzip a priori nicht zu rechtfertigen“ (250f.). Kants  Darstellung der Exekutive wird als wenig zufriedenstellend bezeichnet (267), von bis-  weilen gar fahriger Darstellung (290) ist die Rede. Weil Kant die Republik nicht for-  dere, sondern dem Fürsten lediglich eine Bitte um Reform vortrage, muß Kant sich die  Kritik des Autors gefallen lassen: „Klarer als in dieser antichambrierenden Untertanen-  sprache kann die Ohnmacht der Vernunft nicht zum Ausdruck gebracht werden. Der  Eindruck der Peinlichkeit läßt sich nicht verwischen ...“ (294). Dies also zur Abrun-  dung, um den Autor nicht als jemanden erscheinen zu lassen, der Kant in allem und  gegen jeden verteidigt. Zwei Fragen seien zum Schluß gestellt. Die erste betrifft die Ei-  gentumsbegründung bei Locke und Kant. Locke läßt Eigentum durch Arbeit entste-  hen, Kant bedarf der vorrangigen Vereinigung der Willkür. Muß nicht aber doch auch  bei Locke eine Absprache aller möglichen ‚Bearbeiter der Natur‘ zur Bearbeitung hin-  zutreten? Ist hier ein Konsens wirklich entbehrlich? Sicherlich ist nicht leicht zu ent-  scheiden, ob es sich um einen konstitutiven oder nachträglich-absichernden Konsens  handelt. Zur zweiten Frage: der Autor geht auf die drei Textstellen ein, welche das  Selbstvermietungsrecht behandeln: 6,283; 6,330 und 6,360f. Er drückt sein Befrem-  den über die Widersprüche zwischen 360 f. und 330 aus: „Merkwürdig genug ...“ (244,  n.77). Ist es aber zufällig, daß Kant im Kontext des Staatsrechts auf die Spannung zwi-  schen ökonomischen Interessen und rechtlicher Ordnung hinweist? Handelt es sich  101fragt NUr, ob
Wiıderstand überhaupt mı1t den Prinzıpien des reinen Staatsrechts vereinbar ISt  ‚66
Kant habe, Recht der Autor, dıe Gehorsamspflicht Vo  } der rechtlichen Qualität
der staatlıchen Herrschaftt abgetrennt un: erstere unabhängıg konstitulert, enn „MIt
jedem Wiıderstand bricht die Gewalt in die staatlıche Ordnung eın, verkehrt sıch
dıese In dıe Gesetzlosigkeit des Naturzustands, un alleın 4Uus diesem Grund 1St jede
Form aktıven Wiıderstands ıllegıtım, gleichgültig, welche Motive die ihn Betreibenden
bewegen, welche Ziele S1e miıt ihm verbinden“ och treıbt der Autor die Frage
weıter: w1e€e 1St ©: wWenn dıe staatliche Ordnung selbst zerstÖrt 1st? „Wenn eın Herr-
scher diese Ordnung selbst zerstört, sıch aus der friedensstittenden Posıtion der Über-
parteilichkeıt un: gesellschaftlıchen Neutralıtät herausbegıibt und damıt einem MIt
staatliıchen Machtmiutteln bewaffneten Privatmann wiırd,PHILOSOPHIEGESCHICHTE  \  falsch erweisen können ...“ (323f., n. 225). „Die Rechtsvernunft abstrahiert von allen  empirischen-zufälligen Bestimmungen der Widerstandssituation und ... fragt nur, ob  Widerstand überhaupt mit den Prinzipien des reinen Staatsrechts vereinbar ist“ (323).  Kant habe, so zu Recht der Autor, die Gehorsamspflicht von der rechtlichen Qualität  der staatlichen Herrschaft abgetrennt und erstere unabhängig konstituiert, denn „mit  jedem Widerstand ... bricht die Gewalt in die staatliche Ordnung ein, verkehrt sich  diese in die Gesetzlosigkeit des Naturzustands, und allein aus diesem Grund ist jede  Form aktiven Widerstands illegitim, gleichgültig, welche Motive die ihn Betreibenden  bewegen, welche Ziele sie mit ihm verbinden“ (328). Doch treibt der Autor die Frage  weiter: wie ist es, wenn die staatliche Ordnung selbst zerstört ist? „Wenn ... ein Herr-  scher diese Ordnung selbst zerstört, sich aus der friedensstiftenden Position der Über-  parteilichkeit und gesellschaftlichen Neutralität herausbegibt und damit zu einem mit  staatlichen Machtmitteln bewaffneten Privatmann wird, ... dann haben wir keinen  bürgerlichen Zustand mehr vor uns, in dem Ungerechtigkeit herrschen würde, sondern  einen gewaltunterworfenen Naturzustand“ (337). Die Gehorsamspflicht wird gegen-  ä  standslos. Daß dieser kantische Ansatz die Diskussion über Parteilichkeit, Gewalt etc.  offenläßt und nicht schließt, sei am Rande vermerkt und leitet gleichzeitig zur Bewer-  tung der vorliegenden Arbeit über. Sie darf als ein Werk bezeichnet werden, das für das  Studium der kantischen Rechtsphilosophie unentbehrlich sein wird. Licht wirft diese  Arbeit zugleich auf wichtige Entwicklungslinien der neuzeitlichen Staats- und Rechts-  philosophie. Die gründlichen Auseinandersetzungen mit der Sekundärliteratur können  dem Leser so zu wichtigen Orientierung gereichen.  Nur Minimalia seien angefügt, Fragen, Bemerkungen, nicht eigentlich Kritik. Soll es  é  wirklich „Keuschheitsverbot“ (191) heißen? Bedauerlich ist, daß die Ausführungen  Kants zum Straf- und Begnadigungsrecht, im besonderen zur Todesstrafentheorie  keine Kommentierung erfuhren. Diese Lücke wird der Autor vielleicht selbst bald  schließen. Drittens: es handelt sich nicht um eine - im modernen Sinne verstanden —  kritische Kommentierung. Seite für Seite, und ich hoffe, die hier wiedergegebenen Zi-  tate bezeugen das hohe Maß an Einfühlungsvermögen des Autors in die oft spröden  und kargen Ausführungen Kants. Daß die kritische Bewertung nicht fehlt, soll ein klei-  ner Katalog bezeugen: Kants Neudefinition der Pflichten „kann nicht überzeugen“  (81). Auf den „kompositorisch unausgewogenen siebten Paragraphen“ wird S. 136 hin-  gewiesen. Bei der Behandlung des „auf dingliche Art persönlichen Rechts“ bezeugt der  Autor sein Unverständnis für die Aufnahme der gesinderechtlichen Selbstvermietung  in die „Rechtslehre“. Wie lasse sich diese begründen? „Kant hat es nicht gezeigt“ (196).  Unzufriedenheit äußert der Autor auch gegenüber dem definitorischen Vorgehen  Kants bezüglich des Staatsbürgerbegriffs, denn Kant weise empirischen Merkmalen  rechtserhebliche Bedeutung zu: „Die politische Privilegierung der Selbständigen ist als  konstitutives staatsrechtliches Prinzip a priori nicht zu rechtfertigen“ (250f.). Kants  Darstellung der Exekutive wird als wenig zufriedenstellend bezeichnet (267), von bis-  weilen gar fahriger Darstellung (290) ist die Rede. Weil Kant die Republik nicht for-  dere, sondern dem Fürsten lediglich eine Bitte um Reform vortrage, muß Kant sich die  Kritik des Autors gefallen lassen: „Klarer als in dieser antichambrierenden Untertanen-  sprache kann die Ohnmacht der Vernunft nicht zum Ausdruck gebracht werden. Der  Eindruck der Peinlichkeit läßt sich nicht verwischen ...“ (294). Dies also zur Abrun-  dung, um den Autor nicht als jemanden erscheinen zu lassen, der Kant in allem und  gegen jeden verteidigt. Zwei Fragen seien zum Schluß gestellt. Die erste betrifft die Ei-  gentumsbegründung bei Locke und Kant. Locke läßt Eigentum durch Arbeit entste-  hen, Kant bedarf der vorrangigen Vereinigung der Willkür. Muß nicht aber doch auch  bei Locke eine Absprache aller möglichen ‚Bearbeiter der Natur‘ zur Bearbeitung hin-  zutreten? Ist hier ein Konsens wirklich entbehrlich? Sicherlich ist nicht leicht zu ent-  scheiden, ob es sich um einen konstitutiven oder nachträglich-absichernden Konsens  handelt. Zur zweiten Frage: der Autor geht auf die drei Textstellen ein, welche das  Selbstvermietungsrecht behandeln: 6,283; 6,330 und 6,360f. Er drückt sein Befrem-  den über die Widersprüche zwischen 360 f. und 330 aus: „Merkwürdig genug ...“ (244,  n.77). Ist es aber zufällig, daß Kant im Kontext des Staatsrechts auf die Spannung zwi-  schen ökonomischen Interessen und rechtlicher Ordnung hinweist? Handelt es sich  101annn haben WIr keinen
bürgerlichen Zustand mehr VO uns, ın dem Ungerechtigkeıit herrschen würde, sondern
einen gewaltunterworfenen Naturzustand“ Dıie Gehorsamspflicht wiırd 1N-
standslos. Da{ß dıeser kantısche Ansatz die Diskussion ber Parteıilichkeıit, Gewalt eiC.

offenläfßt un: nıcht schlieft, se1 Rande vermerkt un: leıtet gleichzeıtig SA Bewer-
Lung der vorliegenden Arbeıt ber. Sıe dart als eın Werk bezeichnet werden, das für das
Studıium der kantiıschen Rechtsphilosophie unentbehrlich seın wıird Licht wirtft diese
Arbeit zugleıch auf wichtige Entwicklungslınıen der neuzeıtlıchen Staats- un: Rechts-
philosophie. Die gründlıchen Auseinandersetzungen mit der Sekundärliıteratur können
dem Leser wichtigen Orıentierung gereichen.

Nur Miınımalıa se]ıen angefügt, Fragen, Bemerkungen, nıcht eigentlich Kritik Soll
wirklich „Keuschheitsverbot” heißen? Bedauerlich ISt, da{ß die Ausführungen
Kants Zu Straf- un: Begnadigungsrecht, 1mM esonderen ZUr Todesstrafentheorie
keine Kommentierung ertuhren. Diese Lücke wird der Autor vielleicht selbst bald
schließen. Drıttens: handelt sıch nıcht iıne 1mM modernen Sınne verstanden
kritische Kommentierung. Selite für Seıte, un: ich o  €; die 1er wiedergegebenen Z1-
tate bezeugen das hohe Ma{is Einfühlungsvermögen des Autors in dıe oft spröden
un: kargen Ausführungen Kants. Dafß die kritische Bewertung nıcht €  t; soll eın kleı-
ner Katalog bezeugen: Kants Neudetinıition der Pflichten „kann nıcht überzeugen“
81) Auft den „komposıitorisch unausgewOSCNCN siıebten Paragraphen”“ wiırd 136 hin-
gewlesen. Beı der Behandlung des „auf dingliche Art persönlichen Rechts“ bezeugt der
Autor seın Unverständnis für die Aufnahme der gesinderechtlichen Selbstvermietung
1n dıe „Rechtslehre” Wıe lasse sıch diese begründen? Kant hat B nıcht gezeigt‘
Unzufriedenheıt außert der Autor uch gegenüber dem definitorischen Vorgehen
Kants bezüglıch des Staatsbürgerbegriffs, enn Kant welise empirischen Merkmalen
rechtserhebliche Bedeutung „Die politische Privilegierung der Selbständiıgen 1St als
konstitutives staatsrechtliches Prinzıp prior1 nıcht rechtfertigen” (250f.) Kants
Darstellung der Exekutive wırd als wenıg zufriedenstellend bezeichnet (267), VO  ; bıs-
weılen gar fahrıger Darstellung 1St die ede Weıl Kant die Republık nıcht tor-
dere, sondern dem Fürsten lediglich iıne Bıtte Reform vortrage, mu{ß Kant sıch dıe
Kritik des Autors gefallen lassen: „Klarer als 1n dieser antiıchambrierenden Untertanen-
sprache ann die Ohnmacht der Vernuntt nıcht um Ausdruck gebracht werden. Der
Eindruck der Peinlichkeit äflst sıch nıcht verwischen Dıes Iso ZUr Abrun-
dung, den Autor nıcht als jemanden erscheinen lassen, der Kant in allem und

jeden verteidigt. 7 weı Fragen seıen E: Schlufß gestellt. Dıie betrifft die Fiı-
gentumsbegründung be] Locke und Kant. Locke äfst Eıgentum durch Arbeıt EenNtStE-

hen, Kant bedart der vorrangıgen Vereinigung der Willkür. Mu nıcht ber doch uch
bei Locke ıne Absprache aller möglıchen ‚Bearbeıiter der Natur‘ SC Bearbeitung hın-
zutreten” Ist 1er eın onsens wirklich entbehrlich? Sıcherlich 1St nıcht leicht ent-
scheıden, ob sıch einen konstitutiven der nachträglich-absichernden Onsens
handelt. Zur zweıten Frage: der Autor geht auf dıe dreı Textstellen ein, welche das
Selbstvermietungsrecht behandeln: 6,283; 6, 330 un: 6, 360 Er drückt seın Beftfrem-
den über die Wiıdersprüche zwischen 360 un 3 3() aus „Merkwürdıg (244;,

({} Ist ber zutfällig, da: Kant im ontext des Staatsrechts auf die Spannung ZW1-
schen ökonomischen Interessen und rechtlicher Ordnung hinweıst? Handelt sıch
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ber nıcht beı der VO Kant vorgeschlagenen Abhilfe, nämlıch fimrissene Ar-
beitspflichten 88 en Verträgen testzuhalten, eın untaugliches Miıttel, untauglıch,

der wirtschafttlichen Not steuern” Während Kant innerhalb der privatrechtlı-
hen Abhandlung des Gesindevertrags den Vertrag das Gebot stellt „Gebrauch
des Abhängigen, nıcht Verbrauch“ (6) 289); unterlä{fßt iıne solche Bedingung in der
staatsrechtlichen Abhandlung un: verläßt sıch aut das Kriıterium der Bestimmtheıt.
Wıe bestimmend wäre ber ann für das Gesamt der „Rechtslehre“ das Krıterium for-
mal-freiheitlicher Vermittlung? Sıeht Kant nıcht die Grenze dieses Krıteriıums, WECNnN
auf die privatrechtlichen Befugnisse inhaltlıch einwirkt? Zu erwartien ISt, da{fß dıe ın
Aussıcht gestellten weıteren Arbeiten des Autors dUFtT kantıiıschen Rechtsphilosophie
ahnlich glücken W1€e vorlıegende Arbeıt; hoftfen ISt, da{fß S1e bald erscheinen.
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HAUSER, LINUS, Religion als Prinzip UN als Faktum. Das Verhältnis DonNn bonkreter Sub-
jektivität UN: Prinzipientheorie ın Kants Religions- UN. Geschichtsphilosophie
(Europäische Hochschulschriften Reihe X XIIL; Theologie 193); Frankturt/Bern:
Lang 1983 279
In der aktuellen Diskussion den Grundlagen und Grundbegriffen der Transzen-

dentalphilosophie kommt der Frage ach dem Status des Erkenntnissubjekts beson-
ere Bedeutung Zum einen geht das Recht der Unterscheidung zwischen
dem Prinzıp erkenntnıiskonstituierender Subjektivıtät un: dem konkreten Subjekt als
seinem Geltungsträger. Zum anderen steht dıe Forderung 1m Raum, den ursprünglıch
einheıtlichen Begriff des transzendentalen Subjekts erweıtern und differenzie-
rCN, das bislang extramundane, invarıante ‚reine‘ Erkenntnissubjekt soll lebens-
weltlıch, Aaus der sozıalen un: materıellen Praxıs begriffen werden. Von dieser
Problematik betroffen sınd alle phiılosophischen Dıiıszıplinen, 1ın denen mı1t N-
dentalen Denkfiguren operlert wird, nıcht zuletzt uch die Relıgionsphilosophie.
H.s Arbeıt wendet sıch innerhalb dieses Fragehorizontes zunächst eine Interpre-
tatıon Kants als Denker einer abstrakt-aufklärerischen Vernunftreligion, der ber
seıne Metaphysıkkrıitik hiınaus keinen materı1alen Beıtrag ZUr Bestimmung der anthro-
pologischen un: geschichtlich-konkreten Dımension der Gottesfrage geleistet habe
Vor dem Hıntergrund der Kantkrıitik Hegels und autf der Linıie der Kantrezeption VO  e}

Hönigswald, H. Wagner und Cramer unternımmt eıne dıtterenzierte Rekon-
struktion un: Beantwortung des Abstraktionsvorwurtes. Im Durchgang der relıg10ns-
un: geschichtsphilosophischen Schriften Kants welst dabe1i nach, dafß sıch dort
durchaus ine Ausarbeıtung gesellschaftlich-geschichtlich vermuıttelter Kategorien fak-
tischer Subjektivität als eınes zugleıch geltungskonstituierenden Prinzıps finden. Im
SaNnzEN: iıne anregende, historisch-systematische Untersuchung, dıie besonders 1n der
Reıinterpretation der kantıschen Postulatenlehre COUuc Sıchtweisen eiıner transzenden-
talphılosophischen Verhältnisbestimmung VO  - Empirıe un Apriorı eröffnet.

H.-J HÖöHN

ZÖLLER, GÜNTER, Theoretische Gegenstandsbeziehung bei Kant. Zur systematischen Be-
deutung der ermin1 „objektive Realıität“ un! „objektive Gültigkeit” In der „Kritik
der reinen Vernunft“ (Kantstudıen Ergänzungshefte F7 Berlin: de Gruyter 984
AD
Der Vt der vorliegenden Dissertation greift eın zentrales 'Thema der auf, Ww1e€e

sS1e nämlıch das Verhältnis der Erkenntnis ihren Gegenständen versteht. Es geht iıhm
darum, die Redewendungen „objektive Realıität“ un „objektive Gültigkeit”, die
durchgängig in Beziehung ZU Thema der theoretischen Erkenntnis VO Gegenstän-den stehen, durch iıne eingehende Analyse erhellen. Faktıiısch bedeutet 1eSs eine
fortlaufende, Problem der theoretischen Gegenstandsbeziehung Orlentierte KOom-
mentierung der transzendentalen Asthetik und Analytık; für die Dialektik un die Me-
thodenlehre beschränkt sıch die Untersuchung auf einzelne Stellen bzw Partıen. Dıi1e
Besprechung der relevanten Texte erfolgt ach Maßgabe der Gliederung der Krıitiık iın
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